
Mieterwechsel

Gemäss § 8 und § 10 des Gesetz über das Meldewesen und die Einwohnerregister (MERG) sind

Liegenschaftsverwaltungen, Vermietende und Logisgebende verpflichtet, jeden Ein- und Auszug

innert 14 Tagen der Einwohnerkontrolle mitzuteilen.

Drittmeldepflichtplattform

Zuständige Abteilung

Einwohnerkontrolle

https://www.drittmeldung.ch/ui/#/home
https://www.nuerensdorf.ch/verwaltung/verwaltungsstellen/sicherheitsabteilung/einwohnerkontrolle.html/21/unit/17

